
treter, in Parteigruppen über 10 Mitglieder der Parteigruppen
organisator und zwei Stellvertreter gewählt werden.

12. Die Parteiorganisationen der Betriebsabteilungen, die nicht die 
Rechte von Grundorganisationen haben, wählen in ihrer Mitglie
derversammlung ihre Leitung in geheimer Abstimmung.

II

Kandidatenvorschlag und Wahl

13. Die Aufstellung der Kandidaten für die neue Leitung und der 
Delegierten und die Wahl können erst nach Abschluß der Dis
kussion und Annahme der Entschließung in der Mitgliederver
sammlung beziehungsweise der Delegiertenkonferenz erfolgen.

14. Der Vorsitzende des Präsidiums gibt vor Beginn der Wahlen be
kannt, wieviel Mitglieder beziehungsweise Mitglieder und Kan
didaten entsprechend den Empfehlungen des Zentralkomitees in 
die Leitung und wieviel Delegierte mit beschließender, wieviel 
mit beratender Stimme entsprechend dem von der übergeordne
ten Leitung festgelegten Delegiertenschlüssel gewählt werden 
sollen.
Die Versammlung oder Konferenz beschließt über die genaue 
Zahl der Mitglieder beziehungsweise der Mitglieder und Kandi
daten, die in die neue Leitung gewählt werden.

15. Die Vorschläge von Kandidaten für die neue Leitung, für die 
Delegierten und für die Revisionskommission werden unmittel
bar von den Mitgliedern und Kandidaten in den Mitgliederver
sammlungen und den Delegierten auf den Konferenzen vor
getragen und begründet. Das Präsidium leitet dabei die gesamte 
Beratung über die Aufstellung der Wahlvorschläge.
Die Aufstellung erfolgt gesondert, für Mitglieder der Leitung, 
Kandidaten der Leitung und Mitglieder der Revisionskommission, 
und danach für die Delegierten mit beschließender und die Dele
gierten mit beratender Stimme zur nächsthöheren Delegierten
konferenz. Jeder Vorschlag muß unmittelbar diskutiert werden. 
Die vorgeschlagenen Kandidaten sind verpflichtet, falls es ge
wünscht wird, sich vorzustellen, kurz ihren Lebenslauf bekannt
zugeben und alle an sie gerichteten Fragen offen und wahrheits
gemäß zu beantworten.
Falls einer der vorgesehenen Kandidaten in besonderen Fällen
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